
Vorvertragliche Informationen zu den in 
Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6  

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: European Equity Transition Fund 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300G4IU6YIF26IE36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

  Ja

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: ____%

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

 
 
 
 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ____%

  Nein

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
20 % an nachhaltigen Investitionen.

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

 mit einem sozialen Ziel

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt

 Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?

Der Fonds wird mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene 
Wertpapiere von Unternehmen investieren, die zur Weiterentwicklung des Themas Transition 
beitragen.

Der Fonds wird im Einklang mit den Grundsätzen des Themas Transition investieren, wie vom 
Anlageberater bestimmt (gegebenenfalls unter Berücksichtigung externer Fachinformationsquellen). 
Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in einem Portfolio aus Aktienwerten von 
Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Fonds investiert 
mindestens 20 % seines Gesamtvermögens in nachhaltige Investitionen, die ökologische und 
soziale Ziele verfolgen. BlackRock definiert eine nachhaltige Investition als eine Investition in 
Emittenten oder Wertpapiere, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, 
diese Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich für die 
Bestimmung der Ausrichtung der Investition an ökologischen oder sozialen Zielen auf relevante 
Nachhaltigkeitsrahmen.

Nachhaltige Investitionen müssen auch dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ („Do no significant harm“, DNSH) entsprechen, dessen Anforderungen in den 
geltenden Rechtsvorschriften festgelegt sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien entwickelt, 
um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht.

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, 
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeichnis 
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomiekonform sein 
oder nicht.
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Der Fonds wird außerdem einen eigenen ESG-Filter anwenden, der mehrere Komponenten 
beinhaltet. Zunächst wird ein Filter angewandt, um ggf. Direktanlagen in Unternehmensemittenten 
zu begrenzen oder auszuschließen, die nach Meinung des Anlageberaters: engagiert sind in oder 
in Verbindung stehen mit umstrittenen Waffen; der Herstellung, dem Vertrieb, der Lizenzierung, dem 
Einzelhandel oder der Lieferung von Tabak oder damit verbundenen Produkten; der Herstellung 
oder dem Vertrieb von Schusswaffen oder Kleinwaffenmunition für den Verkauf an Zivilpersonen; 
gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen 
(„UNGC“) verstoßen haben, die die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima 
und Korruptionsprävention umfassen.

Der Fonds verwendet zur Erreichung der von ihm beworbenen ESG-Merkmale keinen Referenzwert. 
Er zieht jedoch den MSCI Europe Index TR (Net) (der „Index“) als Vergleichsgröße für bestimmte 
vom Fonds beworbene ESG-Merkmale heran.

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen?

Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erreichung der durch diesen Fonds 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale gemessen wird, gehören:

• Die Bestände des Fonds in Investitionen, die auf das Thema Transition ausgerichtet sind, 
wie oben beschrieben.

• Der Ausschluss von Positionen des Fonds in Emittenten, die anhand der im Ausschlussfilter 
festgelegten Ausschlusskriterien, wie oben beschrieben, identifiziert werden.

• Die Bestände des Fonds in nachhaltigen Investitionen, wie oben beschrieben.

• Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
durch den Fonds, wie unten beschrieben.

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen 
bei?

Der Fonds legt zur Erreichung seines Anlageziels mindestens 20 % seiner Bestände in 
nachhaltigen Investitionen an. Alle nachhaltigen Investitionen werden vom Anlageberater 
dahingehend bewertet, ob sie dem oben beschriebenen DNSH-Standard von BlackRock 
entsprechen. 

BlackRock investiert in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe ökologischer und/oder 
sozialer Ziele beitragen. Dazu gehören unter anderem alternative und erneuerbare Energien, 
Energieeffizienz, Verhütung oder Eindämmung von Verschmutzungen, Wiederverwendung 
und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („Umweltziele und soziale Ziele“).

Eine Investition wird als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel gewertet, wenn:

a) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zur Erreichung eines Umweltziels 
und/oder sozialen Ziels beiträgt; oder

b) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel 
beitragen.

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 
geschadet?

Nachhaltige Investitionen entsprechen dem Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ („Do no significant harm“, DNSH), dessen Anforderungen in den geltenden 
Rechtsvorschriften festgelegt sind. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen eine Reihe 
von Kriterien entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche 
Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, von denen anzunehmen ist, dass sie erhebliche 
Beeinträchtigungen verursachen, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit die 
mit dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.
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——  Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt?

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren werden für 
jede Anlageart anhand der eigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen 
bewertet. BlackRock verwendet Daten Dritter und/oder Fundamentalanalysen, um 
Investitionen zu identifizieren, die sich nachteilig auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken 
und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen.

——   Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nachhaltige Investitionen werden geprüft, um etwaige nachteilige Auswirkungen zu 
berücksichtigen und die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den 
acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation 
über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der 
Internationalen Charta der Menschenrechte, zu gewährleisten. Emittenten, von denen 
angenommen wird, dass sie gegen diese Übereinkommen verstoßen haben, werden nicht 
als nachhaltige Investitionen betrachtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden 
Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen.

 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

 Ja

 Nein

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
durch seine Ausrichtung auf das Thema Transition und die Umsetzung seiner Ausschlusspolitik.

Der Fonds berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:
• Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und die Leitsätze 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen

• Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition sowie chemische und 
biologische Waffen)

Darüber hinaus berücksichtigt dieser Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren über den DNSH-Standard von BlackRock für nachhaltige Investitionen. 
Dieser Fonds wird in seinem Jahresbericht über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren informieren.

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und 
Bekämpfung von  
Korruption und 
Bestechung.
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 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der Fonds wird im Einklang mit den Grundsätzen des Themas Transition investieren, wie vom 
Anlageberater bestimmt (gegebenenfalls unter Berücksichtigung externer Fachinformationsquellen). 
Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in 
Emittenten investieren, die zur Weiterentwicklung des Themas Transition in einer der folgenden 
drei Kategorien beitragen:

Improver: Unternehmen, die Fortschritte bei der Verringerung der Kohlenstoffemissionen ihrer 
Geschäftstätigkeit nachweisen können oder sich hierzu verpflichten;

Enabler: Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ermöglichen und 
erleichtern (z. B. Lithium). Diese Unternehmen können danach beurteilt werden, inwieweit sie die 
Verringerung der CO2-Emissionen fördern (z. B. Unternehmen, die Stromnetze zur Übertragung 
und Verteilung erneuerbarer Energien zu Verfügung stellen) oder den Übergang zu Netto-Null-
Emissionen ermöglichen. Sie können einzeln bewertet werden, sofern entsprechende Daten 
verfügbar sind, oder auf Ebene der gesamten Branche, d. h. ob ihre Branche die Transition anderer 
Unternehmen ermöglicht (z. B. anhand des Prozentsatzes des gesamten globalen Lithiumangebots, 
das in kohlenstoffärmeren Technologien eingesetzt wird);

Leader: Unternehmen, die in ihrem jeweiligen Sektor bereits als führend in Bezug auf die 
Verringerung von CO2-Emissionen gelten.

Zudem beabsichtigt der Anlageberater, Direktanlagen in Emittenten zu beschränken, die nach 
Ansicht des Anlageberaters in umstrittenen Waffen, im Vertrieb, in der Lizenzierung, im Einzelhandel 
oder in der Lieferung von Tabak oder damit verbundenen Produkten, in der Produktion von 
Schusswaffen oder Kleinwaffenmunition für den Verkauf an Zivilpersonen engagiert sind oder 
damit in Verbindung stehen und mutmaßlich gegen eines oder mehrere der Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen haben, die die Bereiche Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umwelt und Klima und Korruptionsprävention umfassen.

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie lauten wie folgt:

• Beibehaltung eines Fondsbestands, der zu mindestens 80 % auf das Thema Transition 
ausgerichtet ist.

• Beibehaltung eines Anteils an nachhaltigen Investitionen im Fonds in Höhe von mindestens 
20 %. Im Zusammenhang mit diesen nachhaltigen Investitionen werden mindestens 1 % 
des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen, 
die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind, investiert und werden mindestens 1 % 
des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel 
investiert.

• Anwendung der Ausschlussfilter, wie oben beschrieben.

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie 
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Fonds wendet zwar Ausschlussfilter an, um Investitionen in den oben aufgeführten 
Aktivitäten zu vermeiden, es besteht jedoch keine Verpflichtung, den Umfang der Investitionen 
um einen Mindestsatz zu verringern.

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, 
in die investiert wird, bewertet?

BlackRock bewertet die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, 
in die investiert wird, durch eine Kombination aus eigenen Erkenntnissen und der aus dem 
Engagement des Anlageberaters im Rahmen der Unternehmensbeteiligung gewonnenen 
Erkenntnisse mit Daten von externen ESG-Research-Anbietern. BlackRock nutzt Daten 
externer ESG-Research-Anbieter, um zunächst diejenigen Emittenten zu identifizieren, die 
möglicherweise keine zufriedenstellenden Verfahrensweisen der Unternehmensführung in 
Bezug auf wichtige Leistungskennzahlen zu soliden Managementstrukturen, Beziehungen 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele 
oder Risikotoleranz 
berücksichtigt werden.

Die Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, 
die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, 
die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften.
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zu den Arbeitnehmern und die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung von 
Steuervorschriften haben.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch 
identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der 
Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der 
Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf 
der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen 
ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen 
Emittenten beschließen.

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Anlagen investiert, die auf die oben 
beschriebenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale). Im Zusammenhang mit diesen Anlagen werden mindestens 
20 % des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen investiert (#1A Nachhaltige 
Investitionen) und der übrige Teil wird in Anlagen investiert, die auf die oben beschriebenen anderen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind (#1B Andere ökologische/soziale 
Merkmale).

Im Zusammenhang mit den nachhaltigen Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen) wird 
mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
Zielen, die nicht auf die EU-Taxonomie ausgerichtet sind, investiert und wird mindestens 1 % des 
Gesamtvermögens des Fonds in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel investiert. Der 
verbleibende Anteil der nachhaltigen Investitionen des Fonds kann zwischen diesen beiden Arten 
von nachhaltigen Investitionen schwanken.

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in anderen Investitionen („#2 Andere“) 
anlegen.

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische/soziale 

Merkmale

#1A Nachhaltig Andere ökologische

#2 Andere

#1B Andere 
ökologische/soziale 

Merkmale
Soziale

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung 
der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

-  Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen 
Zielen.

-  Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Fonds darf für Investmentzwecke und für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements 
Derivate einsetzen. Die oben genannten ESG-Ratings oder ESG-Analysen gelten nur für die 
Basiswerte der vom Fonds eingesetzten Derivate.

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:

-  Umsatzerlöse, 
die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln

-  Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. 
für den Übergang 
zu einer grünen 
Wirtschaft

-  Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen 
in bestimmte 
Vermögenswerte an.
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 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform?

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel zu investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind. 
Diese Investitionen können jedoch einen Bestandteil des Portfolios bilden.

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert?

 Ja
     In fossiles Gas     In Kernenergie

 Nein

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie zu investieren. Diese Investitionen können jedoch 
einen Bestandteil des Portfolios bilden.

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?

Der Fonds verpflichtet sich nicht, in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten zu 
investieren, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Diese Investitionen können jedoch einen 
Bestandteil des Portfolios bilden.

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 
mit der EU-Taxonomie konform sind?

Mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds wird in nachhaltige Investitionen mit 
Umweltzielen investiert, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.

Der Fonds investiert in nachhaltige Investitionen, die aus den folgenden Gründen nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind: (i) dies ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten 
zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie sind möglicherweise nicht verfügbar; 
und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten sind nach den verfügbaren 
technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie möglicherweise nicht zugelassen oder 
es sind möglicherweise nicht alle in diesen technischen Bewertungskriterien festgelegten 
Anforderungen erfüllt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 
Investitionen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* 
gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die 
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

1. Taxonomiekonformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

  Taxonomiekonform  
(ohne fossiles Gas und 
Kernenergie)
  Nicht taxonomiekonform

0 %

100 %

2. Taxonomiekonformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

Diese Grafik gibt bis zu 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.**

  Taxonomiekonform  
(ohne fossiles Gas und 
Kernenergie)
  Nicht taxonomiekonform

0 %

100 %

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
** Da sich der Fonds nicht verpflichtet, nachhaltige taxonomiekonforme Investitionen zu tätigen, wirkt sich der Anteil der Staatsanleihen 
im Fondsportfolio nicht auf den Anteil der nachhaltigen taxonomiekonformen Investitionen in der Grafik aus.

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des 
Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken 
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind 
in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien 
für fossiles Gas 
die Begrenzung der 
Emissionen und 
die Umstellung auf 
erneuerbare Energie 
oder CO2-arme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits- 
und Abfallentsorgungs-
vorschriften.

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen.

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar ermöglichend 
darauf hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag zu 
den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen.
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 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Mindestens 1 % des Gesamtvermögens des Fonds wird in nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel angelegt.

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird 
mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Andere Investitionen sind auf 20 % begrenzt und können Derivate, Barmittel- und 
barmittelähnliche Instrumente und Anteile an OGA sowie festverzinsliche Wertpapiere (auch 
als Schuldtitel bezeichnet), die von Staaten und staatlichen Stellen weltweit ausgegeben 
werden, einschließen.

Diese Investitionen können zu Anlagezwecken beim Verfolgen des (nicht-ESG-bezogenen) 
Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder zur Absicherung verwendet werden.

Andere Investitionen werden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen 
überprüft.

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf 
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Nein. Bitte beachten Sie, dass der MSCI Europe Index TR (net) als Vergleichsgröße für bestimmte 
vom Fonds beworbene ESG-Merkmale herangezogen wird.

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

Nicht zutreffend.

 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode 
sichergestellt?

Nicht zutreffend.

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?

Nicht zutreffend.

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

Bitte besuchen Sie die Seite für den Fonds auf der Website. Sie finden diese, indem Sie den Namen 
des Fonds in die Suchleiste auf der Website von BlackRock, www.blackrock.com, eingeben.

Weitere Informationen zu den Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region unter 
Berücksichtigung der Methodik der Fundamentalanalyse finden Sie unter folgendem Link, den Sie 
kopieren und in Ihren Webbrowser einfügen können: https://www.blackrock.com/corporate/literature/
publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf.

Bei den Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht.

BNM1124U-4051764-12822107

http://www.blackrock.com
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

